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A. Einleitung

I. Problemaufriss und Ziel der Untersuchung

Invielen, besonders größerenVereinen ist es gängige Praxis, dass diemit Vorstand
und Mitgliederversammlung gesetzlich vorgesehene Organisationsstruktur des
Vereins um ein fakultatives Organ erweitert wird, welches Geschäftsführungsauf-
gaben beim Verein wahrnimmt und den Verein, insbesondere gegenüber Dritten im
Rechtsverkehr vertritt (fakultatives Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan).1

Ein Beispiel hierfür ist der Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB).
Laut der Satzung des ASB führt der Bundesvorstand die Geschäfte des ASB ei-
genverantwortlich und gewissenhaft und vertritt ihn gerichtlich und außergericht-
lich.2Daneben existiert als Organ3 jedoch auch die Bundesgeschäftsführung, welche
die Geschäfte der laufenden Verwaltung ausführt, die im Zusammenhang mit der ihr
übertragenen Gesamtleitung der Bundesgeschäftsstelle auftreten, und hierbei allei-
nige Vertretungsmacht für alle Rechtsgeschäfte hat, die der ihr zugewiesene Ge-
schäftskreis gewöhnlich mit sich bringt.4 Es existieren demnach zwei Geschäfts-
führungs- und Vertretungsorgane.

Ein anderes Beispiel ist der Hessischer Fußball-Verband e.V. (HFV). Dort leitet
das Präsidium5 den Verband und ist für alle Angelegenheiten des Verbands im
Rahmen der Geschäftsführung zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung aus-
drücklich einem anderen Organ übertragen sind.6Vertreten wird der HFV von einem
Teil derMitglieder des Präsidiums.7Danebenwerden allerdings vomPräsidium auch

1 Zur Praxisrelevanz zuletzt auch Schwenn/Volquardsen, npoR 2024, 129.
2 Vgl. § 11 Abs. 1 S. 1 der Satzung des ASB (Stand: 08.12.2023), abrufbar unter https://

www.asb.de/application/files/3417/2257/7752/ASB-Bunderichtlinien_2024.pdf, zuletzt abge-
rufen am 28.10.2024 (im Folgenden „ASB-Satzung“).

3 Vgl. § 7 Nr. 4 ASB-Satzung.
4 Vgl. § 12 Abs. 1 S. 1 und 2 ASB-Satzung.
5 Viele Vereine weichen bei der Bezeichnung der Organe (Vorstand und Mitgliederver-

sammlung) von den Bezeichnungen des Gesetzgebers ab, kritisch ggü. einer abweichenden
Bezeichnung wegen Verwechselungsgefahr Neudert/Waldner, in: Sauter/Schweyer/Waldner,
21. Aufl., Rn. 308a; eine solche Bezeichnung für rechtsfehlerhaft einstufend Oestreich,
Rpfleger 2002, 67 f.; diese blicken aber auf lange Historie zurück und waren bereits dem
historischen BGB-Gesetzgeber bekannt, vgl. Mugdan I, S. 613.

6 Vgl. § 25 Ziff. 1 und 2 der Satzung des HFV (04.09.2021), abrufbar unter https://www.
hfv-online.de/fileadmin/HFV-Daten/service/downloads/satzung_und_ordnungen/Satzung.pdf,
zuletzt abgerufen am 28.10.2024 (im Folgenden „HFV-Satzung“).

7 Vgl. § 24 Ziff. 2 und 3 HFV-Satzung.
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bis zu zwei Geschäftsführer zur Erledigung der laufenden Geschäfte des Vereins
berufen, die hinsichtlich der Leitung der Verwaltung und der Führung der haupt-
amtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle über Vertretungsmacht verfügen.8 Auch
diese Geschäftsführer sind gemäß der Satzung ein Organ des HFV.9

Ein weiteres Beispiel findet sich beim Verband der Chemischen Industrie e.V.
(VCI). Die gesamte Tätigkeit des Verbands leitet das Präsidium und ein Teil der
Mitglieder des Präsidiums vertritt den Verband.10 Gemäß der Satzung des VCI
existiert daneben als Organ11 jedoch auch die Geschäftsführung, die aus einem oder
mehreren Geschäftsführern besteht, in deren Händen die Geschäftsführung des
Verbands liegt und die hinsichtlich der ihnen obliegenden Aufgaben Vertreter sind.12

Ein anderes Beispiel ist der Deutscher Behindertensportverband und Nationales
Paralympisches Komitee (DBS) e.V. Beim DBS obliegt dem Präsidium die Ge-
schäftsführung des Verbands.13Der DBSwird gerichtlich und außergerichtlich durch
zwei Mitglieder des Präsidiums vertreten.14 Das Präsidium kann jedoch zur Unter-
stützung in der Geschäftsführung und Durchführung der laufenden Geschäfte eine
Geschäftsstelle einrichten und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
einstellen.15 Die Leitung der Geschäftsstelle kann das Präsidium wiederum einer
Generalsekretärin oder einem Generalsekretär übertragen.16 Außerdem können für
bestimmte Aufgabenbereiche Direktorinnen oder Direktoren benannt werden, die
gleichzeitig Vertreterinnen oder Vertreter der Generalsekretärin oder des General-
sekretärs sind.17 Die Generalsekretärin oder der Generalsekretär und die Direkto-
rinnen oder Direktoren bilden unter Vorsitz der Generalsekretärin oder des Gene-
ralsekretärs dann das Direktorium.18 Die Generalsekretärin oder der Generalsekretär
und die Direktorinnen oder Direktoren führen die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung und vertreten den DBS nach innen und außen.19 In der Satzung des DBS sind
jedoch weder die Generalsekretärin oder der Generalsekretär noch die Direktorinnen

8 Vgl. § 24 Ziff. 7 HFV-Satzung.
9 Vgl. § 14 Ziff. 1 lit. e) HFV-Satzung.
10 Vgl. §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 1, 22 Abs. 1 und 2 der Satzung des VCI (Stand: 30.09.2021),

abrufbar unter https://www.vci.de/ergaenzende-downloads/vci-satzung-2021.pdf, zuletzt abge-
rufen am 28.10.2024 (im Folgenden „VCI-Satzung“).

11 Vgl. § 8 Abs. 1 lit. e).
12 Vgl. § 23 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 3 VCI-Satzung.
13 Vgl. § 12 Abs. 1 der Satzung des DBS (Stand: 13.11.2021), abrufbar unter https://www.

dbs-npc.de/dbs-downloads.html, zuletzt abgerufen am 28.10.2024 (im Folgenden „DBS-Sat-
zung“).

14 Vgl. § 11 Abs. 2 S. 1 DBS-Satzung.
15 Vgl. § 12 Abs. 2 DBS-Satzung.
16 Vgl. § 12 Abs. 3 S. 1 DBS-Satzung.
17 Vgl. § 12 Abs. 3 S. 2 DBS-Satzung.
18 Vgl. § 12 Abs. 3 S. 2 DBS-Satzung.
19 Vgl. § 12 Abs. 6 S. 2 DBS-Satzung.
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oder Direktoren noch das aus ihnen gebildete Direktorium ausdrücklich als Organe
bezeichnet.20

Aber nicht nur größere Vereine, sondern sogar oftmals schon kleinere Vereine mit
mehreren Abteilungen, z.B. Sportvereine, verfügen zusätzlich zum Vorstand noch
über Abteilungsleitungen, welche die Geschäfte ihrer Abteilung selbständig führen
und den Verein im Rahmen der Aufgaben ihrer Abteilung, insbesondere im
Rechtsverkehr mit Dritten vertreten.

Unabhängig von der Größe des Vereins führt im gesetzlichen Normalfall nur der
gesetzliche Vorstand die Vereinsgeschäfte und vertritt den Verein (vgl. §§ 26, 27
BGB).21 Indem der Verein solche fakultativen Geschäftsführungs- und Vertre-
tungsorgane in seiner Satzung regelt, möchte er sich eine umfassendere Hand-
lungsorganisation schaffen und versucht den gesetzlichen Vorstand von dessen
wahrzunehmenden Aufgaben zu entlasten.22 Besonders bei größeren Vereinen soll
hierdurch außerdem der Versuch unternommen werden, die Haftung vom in der
Regel ehrenamtlichen gesetzlichen Vorstand23 hin zu dem regelmäßig hauptamtlich
gegen Vergütung tätigen fakultativenOrgan24 zu verschieben und auf dieseWeise die
Haftung des Vorstands über das Ehrenamtsprivileg des § 31a BGB hinaus zu re-
duzieren. Diese Untersuchung soll unter anderem aufzeigen, ob diese Ziele tat-
sächlich erreichbar sind. Da bei kleineren Vereinen die fakultativen Geschäftsfüh-
rungs- undVertretungsorganemeist ebenfalls ehrenamtlich tätig sind, steht hier nicht
das Motiv des Verschiebens der Haftung weg vom Vorstand im Vordergrund. Viel-
mehr geht es z.B. bei Sportvereinen in vielen Fällen um die rein praktische Erwä-
gung, dass in den verschiedenen Sportabteilungen vielfältige und unterschiedliche
Bedürfnisse bestehen, denen sich die Abteilungsleitungen, die näher am täglichen
Geschehen ihrer jeweiligen Abteilung sind, mitunter sachgerechter als der Vorstand
widmen können.

Obwohl damit in der Praxis, gerade bei größeren Vereinen, oftmals fakultative
Geschäftsführungs- und Vertretungsorgane eingesetzt werden, sind in diesem Zu-
sammenhang viele Fragen in Rechtsprechung und Literatur nicht abschließend ge-
klärt. Dies lässt sich beispielhaft daran erkennen, dass schon die Frage, ob sich der
Aufgabenbereich eines fakultativen Geschäftsführungs- und Vertretungsorgans auf
alle Vorstandsgeschäfte erstrecken kann, von der obergerichtlichen Rechtsprechung

20 Vgl. § 8 DBS-Satzung, nach dem nur die Organe der DBS-Satzung sind: 1. Verbandstag
(§ 9), 2. Hauptvorstand (§ 10), 3. Präsidium (§ 11), 4. Rechtsausschüsse im Leistungssport
(§ 15).

21 Soergel/Hadding, § 26 Rn. 4, 10; MüKoBGB/Leuschner, 9. Aufl., § 26 Rn. 10; Neudert/
Waldner, in: Sauter/Schweyer/Waldner, 21. Aufl., Rn. 250.

22 So Kirberger, Rpfleger 1979, 5 (9); Notz, in: Reichert/Schimke/Dauernheim/Schiffbau-
er, Absch. 2 Kap. 4 Rn. 1790; Lochelfeldt, Kündigungsschutz des besonderen Vertreters,
S. 18; Nußbaum, Geschäftsleiterbinnenhaftung, S. 169 f.; Brouwer, NZG 2017, 481 (484);
Schockenhoff, NZG 2019, 281 (285 ff.).

23 Vgl. § 11 Abs. 16 ASB-Satzung und § 18 Ziff. 1 HFV-Satzung.
24 Vgl. § 12 Abs. 9 ASB-Satzung und § 18 Ziff. 2 HFV-Satzung.
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